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Teil 1

Einleitung

Die norddeutschen Häfen sind in einer jahrhundertelangen Geschichte durch
Konkurrenz und strategische Zusammenarbeit miteinander verbunden. Als Mit-
glieder der mächtigen Hanse dominierten sie den Handel auf Nord- und Ostsee. Im
Verbund konnten sie die sichere Überfahrt ihrer Schiffe gewährleisten, neue Han-
delsrouten erschließen und ihre wirtschaftlichen Interessen gegenüber Handels-
partnern gemeinsam vertreten. Mit dem Niedergang der Hanse waren die Häfen
wieder auf sich allein gestellt. Im marktwirtschaftlichen System der Europäischen
Union sind die Häfen heute Konkurrenten, die imWettbewerb zueinanderstehen, um
Marktanteile ringen und sich bemühen, für Konsumenten attraktiver zu sein als die
anderen Marktteilnehmer. Das Europäische Wettbewerbsrecht schützt den Wettbe-
werb innerhalb des Binnenmarktes vor Verfälschungen. Kooperationen widerspre-
chen diesemLeistungsprinzip grundsätzlich. Dennoch sind durch die Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte Hafenkooperationen zwischen den norddeutschen Häfen
immer populärer geworden. Die Frage, ob diese Kooperationen mit dem europäi-
schenWettbewerbsrecht vereinbar sind, wird in der vorliegendenArbeit beantwortet.

Die Häfen in Hamburg, Wilhelmshafen und Bremerhaven, die den Untersu-
chungsgegenstand bilden, sind für die im- und exportorientierten Volkswirtschaften
der Europäische Union (EU) und besonders Deutschlands von essenzieller Bedeu-
tung. Als Schnittstellen zwischen Land und Wasser bilden sie ein wesentliches
Bindeglied der internationalen Logistikketten. Sie sind Umschlagsplätze in den
Warenströmen und bestimmender Faktor in der Entwicklung des Hinterlandes. In-
frastrukturell vernetzt sind die Mitgliedstaaten das Rückgrat eines integrierten, of-
fenen Binnenmarktes. Trotz der Relevanz der Häfen als Knotenpunkte im logisti-
schen Netz müssen sie zunehmend um ihre Position im Transportmarkt kämpfen.
Hochkonzentrierte maritime Märkte, geopolitische Spannungen und eingebrochene
Transportströme in Folge von Wirtschafts-, Covid- und Ukraine-Krise haben zu
Routenverschiebungen, gestiegenen Preisen und ungenutzten Kapazitäten in den
Häfen geführt.

Vor diesem Hintergrund wird die Forderung lauter, dass die norddeutschen Häfen
sich diesen Herausforderungen nur gemeinsam stellen können. Politik,1 Hafen-

1 Bündnis 90/Die Grünen, Positionspapier „Raus aus der Konkurrenzfalle“ vom 6. Sep-
tember 2022, abrufbar unter https://www.gruene-fraktion-bremen.de/positionspapiere/fuer-ei
ne-koordinierte-hafenpolitik-in-norddeutschland/, zuletzt abgerufen am 12.11.2023; HK Bre-
men/HK Hamburg, Positionspapier Hafenkooperation.
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wirtschaft2 und Interessenverbände3 entwickeln neue Pläne; praktischeVorstöße sind
indes selten. Zuletzt stoppten die Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik
AG (HHLA) und Eurogate langjährige Gespräche über eine mögliche Fusion.4

Ausgearbeitete Kooperationskonzepte sind ebenfalls rar und fokussieren sich
überwiegend auf die logistisch-ökonomische Implementierung. Die Frage, ob Ha-
fenkooperationen mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar sind, wird – wenn über-
haupt – nur in einem Nebensatz thematisiert. Hafenkooperation sind aber nur dann
umsetzbar und langfristig erfolgsversprechend, wenn sie rechtlich zulässig sind.

Die vorliegende Arbeit greift dieses offene Problem auf und sucht Antworten auf
diewettbewerbsrechtlichen Fragen einer norddeutschenHafenkooperation. Vorab ist
die Analyse der strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Hafenwirt-
schaft erforderlich. Zu diesem Zweck wird im ersten Teil der Arbeit das Markt-
umfeld, die Organisationsstruktur und der landes-, bundes- und europarechtliche
Rahmen von Hafenwirtschaft und Hafenwettbewerb dargestellt. Im Anschluss
werden die verschiedenen Kooperationsmöglichkeiten erläutert. Im ersten Kapitel
dieses Teils richtet sich der Fokus auf die Klassifizierung und Organisationsstruktur
der norddeutschen Häfen. Da der Hafen Plattform für eine Vielzahl vonMärkten und
Unternehmen ist, werden die wichtigsten Akteure kurz skizziert. Danach wird der
Hafen in das europäische und nationale Rechtsgefüge eingeordnet und ein Blick auf
die Seeverkehrspolitik der Europäischen Union und in Deutschland geworfen. Die
verschiedenen Ebenen, auf denen der Hafen amWettbewerb teilnehmen kann, sollen
anschließend betrachtet werden.

Im zweitenKapitel des ersten Teils stehen die verschiedenenKooperationsansätze
imMittelpunkt der Betrachtung. Den äußeren Rahmen bildet ein von Prof. Dr. Frank
Ordemann entworfenes Konzept,5 das um weitere Kooperationsmöglichkeiten er-
gänzt wird. Kooperationen werden auf drei Ebenen der Hafenwirtschaft geprüft: Auf
der Ebene der Terminalbetreiber, die die Umschlagsanlagen in den Häfen betreiben,
auf der Ebene der Hafenbetreiber, die für dasManagement des Hafens zuständig sind
und auf politischer Ebene von Bund und den beteiligten Bundesländern. An diesem
Dreiklang orientiert sich der weitere Aufbau der Arbeit.

Der zweite Teil der Untersuchung stellt sich der Frage, ob die skizzierten Ko-
operationsmodelle mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar sind. In den
ersten beiden Kapiteln werden die wettbewerbsrechtlichen Grundlagen erläutert. Ob
dasWettbewerbsrecht Anwendung auf dieHafenwirtschaft als Bereich der kritischen

2 Gemeinsame Erklärung von HHLA und Eurogate zu den Fusionsgesprächen vom 4. Juli
2022, abrufbar unter https://www.hafen-hamburg.de/de/presse/news/gemeinsame-erklaerung-
von-hhla-und-eurogate-zu-den-kooperationsgespraechen/, zuletzt abgerufen am 12.11.2023.

3 WWF mit Ordemann, Seehafenkooperation.
4 NDR, HHLA und Eurogate legen Gespräche über Fusion auf Eis vom 1. Juli 2022, ab-

rufbar unter https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/HHLA-und-Eurogate-legen-Gespraeche-
ueber-Fusion-auf-Eis,hhla426.html, zuletzt abgerufen am 12.11.2023.

5 WWF mit Ordemann, Seehafenkooperation.
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Infrastruktur der Mitgliedstaaten findet, war lange umstritten. Dem historischen
Abriss folgt eine Einordnung der Häfen in das System des Arbeitsvertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unter Berücksichtigung der weg-
weisenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Die wettbewerbsrechtliche Prüfung einer Kooperation der norddeutschen Ter-
minalbetreiber bildet den Inhalt des dritten Kapitels. Im Mittelpunkt steht das
Kartellverbot aus Art. 101 AEUV. Mithilfe der Entscheidungspraxis von EuGH und
Europäischer Kommission wird der relevante Markt der Terminalbetreiber ermittelt.
Aktuelle Entwicklungen auf den Verkehrsmärkten, wie der Brexit oder die verän-
derte Konkurrenz der Verkehrsträger untereinander, gehen in die Betrachtung ein.
Die in Teil 1 dargestellten Formen möglicher Zusammenarbeit werden wettbe-
werbsrechtlich eingeordnete und danach untersucht, ob sie rechtlich zulässig sind.
Ein besonderer Schwerpunkt dieses Abschnitts sind die Freistellungsmöglichkeiten
vom Kartellverbot. Aktuelle Krisen und Herausforderungen, wie der Klimawandel
und die Gefährdung kritischer Infrastrukturen, haben dazu geführt, dass die Euro-
päische Kommission und der EuGH Kooperationen im Infrastruktursektor neu be-
werten. Es wird untersucht, inwieweit diese Neubewertungen zu einer Freistellung
von tatbestandlich wettbewerbsbeschränkenden Kooperationen im Bereich der
Terminalbetreiber führen kann. Abschließend wird noch ein kurzer Blick auf das
Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV sowie die Fusionskontrollverordnung ge-
worfen, ein Fazit gezogen und Chancen, Risiken und Grenzen einer Kooperation der
Terminalbetreiber aufzeigt.

Die Kooperationsmöglichkeiten der norddeutschen Hafenbetreiber werden im
nachfolgenden vierten Kapitel des zweiten Teils analysiert. Erneut bildet das Kar-
tellverbot denKern der Prüfung, wobei die besondere Stellung der Hafenbetreiber als
öffentliche Unternehmen Fragen aufwirft, die genauer untersucht werden. Anders als
die Terminalbetreiber erfüllen die Hafenbetreiber neben wirtschaftlichen auch ho-
heitliche Aufgaben, die aus dem Anwendungsbereich des Wettbewerbsrechts her-
ausfallen. Es gilt zu ermitteln, welche Aufgaben einer wettbewerbsrechtlichen Be-
wertung zugänglich sind und welche Tätigkeiten im Souveränitätsbereich der Mit-
gliedstaaten verbleiben. Der relevante Markt und die mögliche Freistellung vom
Kartellverbot werden ebenfalls genauer beleuchtet. Aufgrund der Aufgabenvielfalt
der Hafenbetreiber soll anschließend ein besonderes Augenmerk auf Art. 106 Abs. 2
AEUV gerichtet werden. Auch hier wird die Prüfung mit einer umfassenden
Schlussbetrachtung abgeschlossen.

Das fünfte und letzte Kapitel widmet sich der Thematik politischer Kooperationen
im Hafenbereich. Fraglich ist bereits, ob die einzelnen Mitgliedstaaten überhaupt an
dieWettbewerbsregeln gebunden sein können. Neben der unmittelbaren Bindung der
Mitgliedstaaten an die Art. 101 ff. AEUV wird auch der Sachstand im Hinblick auf
eine mittelbare Bindungswirkung erläutert. In diesem Kontext soll auch Art. 106
Abs. 1 AEUV, der öffentliche und vom Staat privilegierte Unternehmen zum Ge-
genstand hat, nicht unerwähnt bleiben.
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